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I. Einleitung

Die Clearingstelle EEG hat im Berichtszeitraum in einem Votum 
das Bestehen einer Pflicht zur Nachrüstung von Bestandsanla-
gen mit technischen Einrichtungen zur Einspeisereduzierung 
nach § 66 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2012 und die Anlagenzusammen-
fassung zur Ermittlung der installierten Leistung nach § 6 Abs. 3 
EEG 2012 geklärt (dazu unter II). In einem weiterem Votum 
hat sie sich mit Fragen zur Nachweisfrist beim System-Dienst-
leistungsbonus (SDL-Bonus) auseinandergesetzt (dazu unter III). 
Schließlich hat sie ein Votum zu der Frage veröffentlicht, ob 
eine PV-Installation in den Geltungsbereich der Übergangs-
regelung in § 66 Abs. 18 a Satz 1 Nr. 1 EEG 2012 fiel (dazu 
unter IV). 

II. Votum zur Nachrüstpflicht mit technischen  
Einrichtungen und zur leistungsseitigen Anlagen-
zusammenfassung 

In dem Votum 2015/491 hat sich die Clearingstelle EEG mit 
der Nachrüstung von Fotovoltaikbestandsanlagen, die unter 
dem EEG 2009 in Betrieb genommen worden sind, mit tech-
nischen Einrichtungen (Einspeisemanagement) befasst. Hierzu 
wurde geklärt, ob bzw. welche Fotovoltaikanlagen zur Ermitt-
lung der installierten Leistung gemäß § 6 Abs. 3 EEG 2012 
zusammenzufassen waren. 

In dem entschiedenen Fall betrieb der Anlagenbetreiber zwei 
PV-Installationen: 

1.   eine PV-Installation mit einer installieren Leistung von 
4,41 kWp und Inbetriebnahme im November 2011 (im 
Folgenden: „Bestandsanlage“) und

2.   eine PV-Installation mit einer installierten Leistung von 
0,49 kWp und Inbetriebnahme im August 2012 (im Fol-
genden: „Neuanlage“).

Für die Bestandsanlage waren die technischen Vorgaben nach 
§ 6 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2012 nicht zu beachten, weil nach der 
Übergangsbestimmung in § 66 Abs. 1 Nr. 2 (bzw. Nr. 1) EEG 
2012 nur solche Anlagen nachzurüsten sind, die eine installierte 
Leistung von 30 kW überschreiten. Erreichen die leistungs-
seitig zusammengefassten Bestandsanlagen diesen Schwellen-
wert nicht, so sind diese auch nicht nachzurüsten. In der Folge 
besteht der Vergütungsanspruch für den aus dieser Bestands-
anlage in das Netz eingespeisten Strom in voller Höhe und ist 
nicht zu reduzieren. Um die installierte Leistung zu ermitteln, 

war nur die installierte Leistung der Bestandsanlage maßgeblich. 
Bei mehreren Bestandsanlagen sind nur diese leistungsseitig 
zusammenzufassen. Denn die Frage nach der Ausstattung mit 
einer technischen Einrichtung ist für Neuanlagen nach dem 
EEG 2012 und Bestandsanlagen zweigeteilt durchzuführen. 
Auf die Bestandsanlage war die Übergangsbestimmung (§ 66 
Abs. 1 Nr. 2 EEG 2012) als spezialgesetzliche Vorschrift mit 
einem eigenständigen Anwendungsbereich anwendbar. Auf 
die Neuanlage war das EEG 2012 hingegen unmittelbar an-
zuwenden. Daher waren diese Anlagen leistungsseitig nicht 
zusammenzufassen. 

Zwar ordnet die Übergangsbestimmung an, dass die Regelung 
zur leistungsseitigen Anlagenzusammenfassung (§ 6 Abs. 3 
EEG 2012) entsprechend gilt. Da die Übergangsvorschrift einen 
eigenständigen spezialgesetzlichen Anwendungsbereich hat, 
bezieht sie sich ausschließlich auf Bestandsanlagen, so dass nur 
diese leistungsseitig zusammenzufassen sind. Daher war die 
Bestandsanlage leistungsseitig nicht mit der Neuanlage zusam-
menzufassen. 

Würde man Neu- und Bestandsanlagen über den zeitlichen 
Geltungswechsel zwischen EEG 2009 und EEG 2012 hinweg 
leistungsseitig zusammenfassen, würde dies zu Widersprüchen 
und zum Verlust des im Gesetz angelegten Vertrauensschutzes 
führen. Bei Installationen, bei denen zu Bestandsanlagen Mo-
dule zugebaut werden, auf die das EEG 2012 anzuwenden ist, 
sind hinsichtlich der Leistungsgrenzen und der leistungssei-
tigen Zusammenfassung in § 66 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung 
mit § 6 Abs. 3 EEG 2012 nur die Module der Bestandsanlagen 
zu betrachten; die neu installierten Module bleiben unberück-
sichtigt. 

Im konkreten Fall überschritt die Bestandsanlage den Schwellen-
wert von 30 kW jedoch nicht und unterfiel damit nicht der 
Nachrüstpflicht. Denn Anlagenbetreiber von Anlagen bis 30 kW 
mit einer Inbetriebnahme vor dem 1. 1. 2012 sollen einen beson-
deren Vertrauensschutz genießen und nicht zur Nachrüstung 
verpflichtet sein. 
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III. Votum zur Nachweisfrist beim System-Dienst-
leistungsbonus (SDL-Bonus) 
 
In ihrem Votum 2015/582 hat die Clearingstelle EEG geklärt, ob 
ein Nachweis im Sinne der Systemdienstleistungsverordnung 
Wind (SDLWindV3) bis zum 30. 9. 2011 geführt wurde bzw. 
das vorgelegte Sachverständigengutachten zum Nachweis ge-
eignet war. Ferner wurde geprüft, ob ein Anspruch auf den 
SDL-Bonus ab Inbetriebnahme der Windenergieanlagen besteht 
oder ggf. ab welchem anderen Zeitpunkt. 

In dem hier entschiedenen Fall war für zwei Windparks die 
Einhaltung der Anforderungen aus der SDLWindV nicht bis 
zum Stichtag 30. 9. 2011 durch ein vom Anlagenbetreiber vor-
gelegtes Sachverständigengutachten nachgewiesen worden. 
Infolgedessen konnte der SDL-Bonus nicht ab Inbetriebnahme 
der Windenergieanlagen im Jahr 2009 geltend gemacht wer-
den. Das Sachverständigengutachten vom 29. 9. 2011 war zwar 
bis zum Stichtag an den Netzbetreiber übermittelt worden, aber 
zum Nachweis nicht geeignet. Daher war der Nachweis im 
Sinne der Übergangsbestimmung der SDLWindV (§ 8 Abs. 1 
Satz 4 SDLWindV) nicht geführt. Die Übergangsbestimmung 
in der SDLWindV sieht vor, dass bestimmte Windenergieanlagen 
(Bestandsanlagen) einen Anspruch auf den SDL-Bonus haben, 
wenn die Anforderungen aus der SDLWindV erfüllt sind. Der 
SDL-Bonus kann dann bereits rückwirkend ab Inbetriebnahme 
der Bestandsanlagen geltend gemacht werden, wenn der gefor-
derte Nachweis bis zum 30. 9. 2011 erfolgt. Erfolgt der Nach-
weis nicht bis zum Stichtag, ist die in der Übergangsbestimmung 
geregelte Fiktion nicht anwendbar. Denn die Fiktion bestimmt, 
dass die Anforderungen der SDLWindV bereits mit Inbetrieb-
nahme als erfüllt gelten. Diese Wirkung der Fiktion war aber 
zeitlich befristet. 

Die im September 2012 nachgereichten Zertifikate waren zwar 
zum Nachweis geeignet, aber führten nicht dazu, dass der 
Zeitpunkt der Nachweiserbringung im Sinne einer Heilung 
vorverlegt werden konnte. Weil jedoch die Anforderungen der 
SDLWindV seit September 2011 eingehalten wurden und der 
Nachweis im Jahr 2012 geführt wurde, bestand der SDL-Bonus 
ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Einhaltung der Anforderun-
gen aus der SDLWindV, d. h. ab September 2011. Entscheidend 
ist der Zeitpunkt der Einhaltung der Anforderungen (Septem-
ber 2011) und nicht der Zeitpunkt der Nachweisführung (Sep-
tember 2012). Der Anspruch selbst knüpft daran an, dass die 
technische Konformität der Bestandsanlage gegeben sein muss, 
und nicht an den Nachweis als solchen. Denn dieser ist keine 
materielle Anspruchsvoraussetzung, sondern lediglich eine 
formale; etwas anderes gilt jedoch für die Fiktion, die den 
SDL-Bonus ab Inbetriebnahme für Bestandsanlagen regelt. 
 

IV. Votum zur Übergangsregelung in § 66 Abs. 18 a Satz 1 
Nr. 1 EEG 2012 

In dem Votum 2015/564 wurde geklärt, dass die Übergangs-
regelung für PV-Freiflächenvorhaben in § 66 Abs. 18 a Satz 1 

Nr. 1 EEG 2012 auch in Fällen anwendbar ist, in denen die 
PV-Anlage nicht im Geltungsbereich eines (auch) zu diesem 
Zweck aufgestellten Bebauungsplans errichtet wurde und das 
Bebauungsplanverfahren am 1. 3. 2012 bereits beendet war. Im 
konkreten Fall war die PV-Anlage im Juni 2012 im Bereich 
eines Bebauungsplans in Betrieb genommen worden, der vor 
dem 1. 9. 2003 aufgestellt und später nicht mit dem Zweck ge-
ändert wurde, eine PV-Anlage zu errichten (vgl. § 32 Abs. 1 
Nr. 3 a EEG 2012). Bereits der Wortlaut der Übergangsrege-
lung spricht gegen eine Beschränkung auf Vorhaben im Sinne 
des § 32 Abs. 1 Nr. 3 c EEG 2012, bei denen der Bebauungs-
plan „zumindest auch mit dem Zweck der Errichtung einer 
Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie 
aufgestellt“ worden sein muss. Insbesondere verweist die Re-
gelung ohne Einschränkungen auf „Anlagen nach § 32 Abs. 1 
EEG 2012“. Anforderungen an den Zweck bzw. Regelungs-
gehalt des Bebauungsplans enthält die Regelung ebensowenig 
wie Aussagen darüber, ob bzw. wie weit das Bebauungsplan-
verfahren am 1. 3. 2012 über den Aufstellungsbeschluss hinaus 
fortgeschritten sein durfte bzw. wie lange vor dem Stichtag der 
Aufstellungsbeschluss frühestens getroffen worden sein durfte. 
Diese Sichtweise wird durch die Entstehungsgeschichte der 
Regelung gestützt, sollte sie doch Freiflächenanlagen mit In-
betriebnahme vor dem 1. 7. 2012 „grundsätzlich“ der alten 
Rechtslage unterwerfen. Auch wenn die Übergangsregelung 
vermutlich in erster Linie auf Vorhaben im Sinne des § 32 Abs. 1 
Nr. 3 c EEG 2012 gerichtet war, die regelmäßig mit einem län-
geren – und ggf. am Stichtag noch andauernden – Planungs-
verfahren einhergingen, lässt sich der gesetzgeberische Wille 
nicht dahingehend deuten, dass Fälle im Sinne des § 32 Abs. 1 
Nr. 3 a und b EEG 2012 ausgeschlossen sein sollten. 
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